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 Veröffentlicht am 24.06.1999

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

Rechtssatz

Für die Abgrenzung von Aufwendungen für die beru7iche Fortbildung von jenen für die beru7iche Ausbildung ist

entscheidend, dass die Fortbildung mit der vom Abgabep7ichtigen ausgeübten Tätigkeit ver7ochten ist, während die

Ausbildung eine umfassende Grundlage für eine andere Tätigkeit schafft.
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